
Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung 

in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 23. Oktober 2020 

§ 36 

Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife 

(1) Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können am Ende des zweiten Schulhalbjahres der 

Qualifikationsphase die Fachhochschulreife (schulischer Teil) erwerben. Wenn sie die Schule ohne 

Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife verlassen, wird ihnen auf Antrag hierüber ein Zeugnis 

ausgestellt. Wird ein Schuljahr oder ein Schulhalbjahr wiederholt, gelten die Ergebnisse der 

Wiederholung. Zum Erreichen der Fachhochschulreife (schulischer Teil) kann die Höchstdauer des 

Besuchs der Oberstufe beansprucht werden. 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil) ist, dass die Schülerin oder 

der Schüler 

Unterricht in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Schulhalbjahren der Qualifikationsphase 

erhalten hat, 

in 17 Halbjahresleistungen mindestens 85 Punkte erzielt hat, in elf mindestens jeweils fünf Punkte in 

einfacher Wertung, 

bei den Ergebnissen, die aus dem Unterricht auf erhöhtem Anforderungsniveau stammen, 

mindestens zwei Schulhalbjahresergebnisse mit je fünf Punkten in einfacher Wertung erreicht hat 

und 

in zwei Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau insgesamt mindestens 20 Punkte in einfacher 

Wertung erreicht hat. 

 

(3) Unter den nach Absatz 2 anzurechnenden Halbjahresleistungen müssen jeweils zwei enthalten 

sein aus: 

Deutsch,  

einer fortgeführten Fremdsprache, 

Geschichte, 

Wirtschaft/Politik oder Geographie, wobei die für die Fachhochschulreife (schulischer Teil) 

herangezogenen Schulhalbjahre beide vertreten sein müssen, 

Mathematik, 

einer Naturwissenschaft, 

dem Profilfach 

und eine Halbjahresleistung aus: 

Religion oder Philosophie, 

dem ästhetischen Bereich (Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel). 


